
94 derBeiJagen zu den stenographischen Protokollen desN~tionalrates XIV. GP 

1976 02 11 

Regierungsvorlage 

Bundesverfassungsgesetz vom XXXX 
XXXXXX über die Einrichtung einer Volks­

anwaltschaft 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel j 

Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 
von 1929, BGBl. Nr. 1/1930, wird wie folgt ge­
ändert: 

1. Nach Art. 148 wird folgendes Hauptstück 
eingefügt: 

"SIEBENTE;S HAUPTSTüCK 

Volksanwaltschaft 

Art. 148 a. (1) Jedermann kann sich bei der 
Volksanwaltschaft wegen behaupteter Mißstände 
in der Verwaltung, und zwar ungeachtet der 
Art ihrer Besorgung, beschweren, soweit dagegen 
ein Rechtsmittel nicht oder nicht mehr zur Ver­
fügung steht. Die Volksanwaltschaft ist ferner 
berechtigt, von ihr vermutete Mißstände in der 
Verwaltung von Amts wegen zu prüfen. 

(2) Die Volksanwaltschaft ist in Ausübung 
ihres Amtes an keine Weisungen gebunden. 

Art. 148 b. (1) Die Volksanwaltschaft hat jede 
Beschwerde, es sei deim, sie wäre anonym, zu 
prüfen und dem Beschwerdeführer die Ergeb­
nisse der Prüfung sowie die allenfalls getroffenen 
Veranlassungen mitzuteilen. 

(2) Die Verwaltungsbehörden und Gerichte 
sowie die sonstigen Dienststellen der Gebiets­
körperschaften haben die Volksanwaltschaft bei 
der Besorgung ihrer Aufgaben in jeder Hinsicht 
zu unterstützen und ihr insbesondere Einsicht in 
alle Akten zu geben sowie auf Verlangen Aus-' 
künfte zu erteilen. Die Volks anwaltschaft kann 
Auskunftspersonen hören; diese sind nicht be­
rechtigt, sich auf eine gesetzlich festgelegte Ver­
schwiegenheitspflicht zu berufen. 

Art. 148 c. (1) Die Volksanwaltschaft kann den 
zuständigen obersten Organen der Vollziehung 
Empfehlungen für die in einem bestimmten 
Fall zu treffenden Maßnahmen erteilen. 

. (2) Die Volksanwaltschaft hat dem Nationalrat 
jährlich einen Bericht über ihre Tätigkeit, ins­
besondere über die im Bereich der Verwaltung 
des Bundes wahrgenommenen Mängel, zu erstat­
ten. Der Volksanwaltschaft bleibt es unbenom­
men, auch in Einzelfällen an den Nationalrat zu 
berichten und den Berichten Vorschläge zur Be­
seitigung von Mißständen beizufügen. 

(3) über die im Bereich der Verwaltung der 
Länder wahrgenommenen Mängel hat die.Volks­
anwaltschaft' dem zuständigen Landtag zu be­
richten. Der .Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(4) Hält es die Volksanwaltschaft im Interesse 
der Beseitigung eines von ihr festgestellten Miß­
standes für erforderlich, so ist sie berechtigt, die­
sen Mißstand an die öffentlichkeit zu bringen. 
Hiebei sind aber Einzelheiten des Falles nur 
insoweit zu verpffentlichen, als dies zum Ver­
ständnis des Falles erforderlich ist. Auf den Schutz 
der Privatsphäre von Personen ist in angemes­
sener Weise Bedacht zu nehmen. 

(5) Vor Erstattung eines Berichtes an den Na­
tionalrat oder einen Landtag sowie vor Ver­
öffentlichung eines Mißstandes ist dem zustän­
digen Bundesminister oder der zuständigen Lan­
desregierung Gelegenheit zur Stellungnahme in­
nerhalb einer angemessenen Frist zu geben. 

Art. 148 d. (1) Die Volksanwaltschaft hat ihren 
Sitz in Wien. Sie besteht aus einem Vorsitzenden 
und zwei weiteren Mitgliedern. Die Amtsperiode 
beträgt fünf Jahre. 

(2) Die Mitglieder der Volksanwaltschaft wer­
den vom Nationalrat auf Grund von Dreiervor­
schlägen gewählt. Jede. im Hauptausschuß des 
Nationalrates vertretene Partei hat einen Dreier­
vorschlag zu erstatten, wobei je eine Person jedes 
Dreiervorschlages zu-wählen ist. Den Vorsitzen­
den der Volksanwaltschaft betimmt aus dem Kreis 
der so gewählten Personen der Nationalrat. Die 
Mitglieder der Volksanwaltschaft leisten vor An­
tritt ihres Amtes dem Bundespräsidenten die An­
gelobung. 

(3) Eine m~hr als zweimalige Wiederwahl der 
Mitglieder der Volksanwaltschaft ist unzulässig. 
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Aus welchen Gründen ein Mitglied der Volks­
anwaltschaft vorzeitig aus seinem Amt ausschei­
det, ist bundesgesetzlich zu regeln. Scheidet ein 
Mitglied der Volksanwaltschaft vorzeitig aus 
seinem Amt aus, so hat jene im Hauptausschuß 
des Nationalrates vertretene Partei, auf deren 
Vorschlag dieses Mitglied gewählt worden ist, 
einen neuen Dreiervorschlag zu erstatten und ist 
für den Rest der Amtsperiode eine Neuwahl ge­
mäß Abs. 2 durchzuführen. 

(4) Die Mitglieder der Volks anwaltschaft dür­
fen während ihrer Amtstätigkeit keinem alIge­
meinen Vertretungskörper angehören und keinen 
anderen Beruf ausüben. 

Art. 148 e.(l) Die Kanzlei der Volksanwalt­
schaft untersteht dem Vorsitzenden der Volks­
anwaltschaft, der gegenüber den Bediensteten die 
gleichen Befugnisse ausübt, die gemäß Art. 30 
Abs. 3 dem. Präsidenten des Nationalrates zu­
stehen. 

(2) Die Volksanwaltschaft gibt sich eine Ge­
schäftsordnung, in der auch zu bestimmen ist, 
welche Aufgaben von den Mitgliedern der Volks­
anwaltschaft selbständig wahrzunehmen sind. 

Art. 148 f. Die nähere Organisation und das 
Verfahren der Volksanwaltschaft werden durch 
Bundesgesetz geregelt." 

2. Das bisherige siebente Hauptstück erhält 
die Bezeichnung "Achtes Hauptstück". 

Artikel 11 

(1) Der Art. I dieses Bundesverfassungsgesetzes 
tritt mit 1. Jänner 1977 in Kraft, Art. 148 f je­
doch mit dem Tag der Beschlußfassung des Natio­
nalrates über dieses Bundesverfassungsgesetz. 

(2) Das in Art. 148 f des Bundes-Verfassungs­
gesetzes vorgesehene Bundesgesetz kann bereits 
am Tag der Beschlußfassung des Nationalrates 
über dieses Bundesverfassungsgesetz erlassen wer­
den; es tritt am 1. Jänner 1977 in Kraft. 

(3) Die erstmalige Wahl der Mitglieder der 
Volksanwaltschaft kann ab dem der Kundma- \ 
chung dieses Bundesverfassungsgesetzes folgenden· 
Tag an vorgenommen werden. Die so gewählten 
Mitglieder erlangen ihr Amt gleichzeitig mit dem 
Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungs­
gesetzes ist die Bundesregierung betraut. 
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94 der Beilagen 3 

Erlä uterungen 

A. Allgemeines 

I. 

In der Regierungserklärung der Bundesregie­
rung vom 5. November 1975 wurde die Wieder­
:aufnahme der Bemühungen um die Schaffung 
11er Einrichtung einer Volksanwal~schaft ange­
kündigt (siehe das stenographische Protokoll der 
2. Sitzung des Nationalrates vom 5. November 
1975, XIV. GP, S. 21). Der vorliegende Gesetz­
entwurf, der eine Ergänzung des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes durch Bestimmungen über die 
Volksanwaltschaft vorsieht, dient der Erfüllung 
der in dei Regierungserklärung zum Ausdruck 
gebrachten Zielsetzung. 

11. 

Die Konzeption der Volksanwaltschaft, wie sie 
im vorliegenden Entwurf vorgeschlagen wird, 
unterscheidet sich grundsätzlich von jener, die in 
der seinerzeitigen Regierungsvorlage über die Er­
richtung einer Volksanwaltschaft, 131 der Bei­
lagen zu den stenographischen Protokollen des 
Nationalrates, XIII. GP, zum Ausdruck kam. 
Während die Volksanwaltschaft in der erwähnten 
Regierungsvorlage als neue Rechtsschutzeinrich­
tung gedacht war, sieht der vorliegende Entwurf 
keine neue Rechtsschutzeinrichtung im juristisch­
technischen Sinne vor. Der Entwurf folgt in die­
ser Hinsicht ausländischen Beispielen, aber auch 
beispielsweise der Empfehlung der Internatio­
nalen Bar Association vom 31. Juli 1974, in der 
es heißt: 

"Die Internationale Bar Association beschließt 
zu empfehlen, 

1. daß die Schaffung eines Ombudsmanes auf 
nationaler, gliedstaatlicher und regionaler Ebene 
in Erwägung gezogen werde, um Personen gegen 
die Verletzung ihrer Rechte durch öffentliche 
Bedienstete und Dienststellen der Regierung zu 
schützen; 

2. daß die Einrichtung eines Ombudsmanes 
folgenden Grundsätzen entsprechen möge: 

Es soll sich hiebei um eine durch die Ver­
fassung selbst, durch einen Akt der Gesetzgebung 
oder sonst durch das Parlament geschaffene Ein-

richtung handeln, die von einem unabhängigen, 
hochrangigen öffentlichen Funktionär geleitet 
wird, der den. Organen der Gesetzgebung ver­
antwortlich und berufen ist, Beschwerden von 
Personen entgegenzunehmen, die sich durch Maß­
nahmen öffentlicher Einrichtungen 6der ihrer 
Organe benachteiligt fühlen, und der aum aus 
eigenem Antrieb tätig werden kann und befugt 
ist, Untersuchungen durchzuführen, korrektive 
Maßnahmen zu empfehlen und Berichte zu ver­
öffentlichen. " 

Der Umstand, daß es sich bei der Institution 
der Volks anwaltschaft, wie sie im vorliegenden 
Entwurf vorgeschlagen wird, um keine Rechts­
schutzeinrichtungen handelt, ergibt sich aus den 
der Volksanwaltsdiaft eingeräumten Befugnissen 
einerseits und aus der Gestaltung des Beschwerde­
rechtes andererseits,' weil diese Beschwerde sich 
nicht auf eine behauptete Rechtsverletzung be­
ziehen muß. Die Volksanwaltschaft soll demnach 
nicht an Stelle des Beschwerdeführers Rechts­
mittel einlegen können oder von Amts wegen 
die überprüfung von Verordnungen und Geset­
zen veranlassen können. Ihre Befugnisse er­
strecken sich im wesentlichen auf die Prüfung 
der Beschwerde im Hinblick darauf, ob sie ge­
rechtfertigt war. Hält die Volksanwaltschaft eine 
Beschwerde für gerechtfertigt, so obliegt es ihr, 
Empfehlungen an die Verwaltung zu geben, wie 
dem Beschwerdevorbringen abgeholfen werden 
kann, oder darüber den Kontrollorganen der Ver­
waltung - Nationalrat und Landtage - zu be­
richten. Es handelt sich dabei somit um jene Be­
fugnisse, die nach der oben wiedergegebenen 
Empfehlung der Internationalen Bar Association 
derVolksanwaltschaft zustehen sollen. 

In diesem Zusammenhang sei auch darauf hin­
gewiesen, daß die vom Europarat im Jahre 1971 
in Wien abgehaltene Parlamentarische Konferenz 
über Menschenrechte in ihrer am 20. Oktober 
1971 angenommenen Schlußresolution unter an­
derem zum Ausdruck gebracht hat, es sei not­
wendig, die Errichtung eines Organs, das befugt 
ist, Beschwerden von Einzelpersonen zu empfan­
gen und zu prüfen und das Akteneinsicht nehmen 
könne, in Erwägung zu ziehen. Es wurde in die­
ser Schlußresolution ferner zum Ausdruck ge-

2 

94 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 11

www.parlament.gv.at



4- 94 der Beilagen 

bracht, daß diese Einrichtung entsprechend dem 
in den skandinavischen Ländern bekannten Om­
budsman gestaltet werden solle. Eine gleichartige 
Empfehlung richtete die Beratende Versammlung 
des Europarates in Form ihrer Resolution 505 
(1972) vom 19. Jänner 1972 an die Mitgliedstaa­
ten des Europarates. Durch den Hinweis auf das 
skandinavische Beispiel wurde auch in den ge­
nannten Resolutionen zum Ausdruck gebracht, 
daß es sich bei dem einzurichtenden "Ombuds­
man" nicht um eine Rechtsschutzeinrichtung im 
technischen Sinne handeln soll, denn die erwähn­
ten skandinavischen Beispiele haben keine Befug­
nisse, die über jene hinausgehen, die im vorlie­
genden Entwurf für die Volksanwaltschaft vor­
gesehen sind. 

Bereits in der dem Nationalrat in der XIII. GP 
vorliegenden Regierungsvorlage betreffend die 
Einrichtung einer Volksanwaltschaft, wurde in 
den Erläuterungen zum Ausdruck' gebracht, die 
Einführung einer solchen Institution beruhe 
"nicht etwa auf der überlegung, das österreichi­
sche Rechtsschutzsystem sei in grundsätzlicher 
Hinsicht mangelhaft". Dieser Hinweis hat auch 
heute noch seine Gültigkeit. In der Zwischenzeit 
wurde zudem das bestehende Rechtsschutz­
system in der Verwaltung weiter ausgebaut. Ins­
beondere ist auf die Novelle zum Bundes-Ver­
fassungsgesetz, BG~l. Nr. 302/1975, mit dem die 
Zuständigkeiten der Gerichtshöfe des öffentlichen 
Rechts erweitert wurden, in diesem Zusammen­
hang hinzuweisen. Der vorliegende Entwurf geht 
denn auch von dem Gesichtspunkt aus, daß in 
österreich ein reich entwickeltes Rechtsschutz­
system besteht und demgemäß für eine Volks an­
waltschaft, die im juristisch-technischen Sinn als 
Rechtsschutzeinrichtung angesprochen werden 
könnte, keine Notwendigkeit gegeben ist. 

III. 

Nicht ohne' Berechtigung wurde österreich 
auch schon als "Musterland des Rechtsschutzes" 
bezeichnet. Das zweifellos hocheritwickelte 
Rechtsschutzsystem in österreich. läßt aber doch 
nicht übersehen, daß es verschiedene Bereiche 
gibt,' in denen die bestehenden Rechtsschutzein­
richtungennicht ausreichen und nicht ausreichen 
können, um wirkliches oder vermeintliches Un­
recht bekämpfen zu können. Daß ein Rechts­
schutz allein niemals allen Bedürfnissen des 
'Menschen, der ja nicht nur Rechtssubjekt, sondern 
ein lebendes Wesen mit ganz individuellen Sorgen 
und Nöten ist, gerecht zu werden vermag, sagt 
bereits der sehr weise Satz "fiat justitia pereat 
mundus",ein Satz, der gerade heute in öster­
reich sehr gerne ignoriert wird. 

W e.nn es. gelingt, eine Beschwerdeinstanz zu 
schaffen, die das . Vertrauen der Bevölkerung ge­
winnt. und deren Objektivität. anerkannt wird, 
so karin dadurch das Verhältnis des einzelnen 

zur Verwaltung verbessert, es kann das Gefühl 
der Ohnm~cht des' einzelnen gegenüber der Ver­
waltung zurückgedrängt werden. Es geht näm­
lich vielfach nicht darum, daß eine Verwaltungs­
behörde nicht dem Gesetz gemäß entschieden hat. 
Häufig wird in im Grunde genommen gering­
fügigen Mißständen, etwa einem unfreundlichen 
Verhalten eines Verwaltun'gsorgans, ein Unrecht 
erblickt, dem der einzelne machtlos ausgeliefert 
ist. Darüber hinaus gibt es Bereiche, in denen. 
Rechtsschutzeinrichtungen nicht oder nur in be­
schränktem Maße zur Verfügung stehen. Der 
zunehmend Bedeutung gewinnende Bereich der 
sogenannten Privatwirtschaftsverwaltung des 
Staates ist in diesem Zusammenhang zu nennen. 
Es kann hier darauf verzichtet werden, im einzel­
nen auf die bestehenden sogenannten "Lücken im 
Rechtsschutzsystem" einzugehen. Wesentlich. 
bleibt festzuhalten, daß die entsprechend dem 
Entwurf einzurichtende Volksanwaltschaft in 
ihrer Prüfungszuständigkeit einerseits, aber auch 
hinsichtlich des Umfanges der --Beschwerde­
legitimation jedes einzelnen andererseits eine 
umfassende Kompetenz erhalten soll, was sich 
allein schon darin ausdrückt, daß gegen "Miß­
stände" in der Verwaltung Beschwerde geführt 
werden kann. 

Die Volksanwaltschaft soll allerdings WIe 

bereits erwähnt - nicht an die Stelle des Be­
schwerdeführers treten, wenn es sich um die 
Erhebung von Rechtsmitteln handelt. Der Ent­
wurf geht davon aus, daß der einzelne zunächst 
seine eigenen Interessen auch selbst wahrzu­
nehmen hat. Er soll die ihm zustehenden recht­
lichen Mittel ausschöpfen, bevor er mit einer Be­
schwerde an die Volksanwaltschaft herantritt .. 
Eine Beschwerde an die Volksanwaltschaft soll 
somit nicht an die Stelle der Erhebung der zur 
Verfügung stehenden Rechtsmittel und: Rechts­
behelfe treten. Der Eingriffsbereich der Volks­
anwaltschaft· soll sich vielmehr auf jenes Gebiet 
erstrecken, in d~m eben Rechtsmittel und Rechts­
behelfe nicht oder nicht mehr zur Verfügung 
stehen, die dem einzelnen Schutz zu gewähren 
vermögen. 

Das bestehende Rechtsschutzsystem wird des­
halb durch die Einführung der Volksanwaltschaft ' 
nicht berührt. Die Volksanwaltschaft tritt viel­
mehr erg~nzend neben das bestehende Rechts..: 
schutzsystem; als eine Institution, die möglichst 
einfach und unbürokratisch dem einzelnen bei­
stehen soll, wenn ihm rechtliche Mittel nicht zur 
Verfügung stehen, um das als Unrecht empfun­
dene Verhalten einer Verwaltungsbehörde zu 
bekämpfen. In diesen Fällen soll die Volksanwalt­
schaft als ausgleichendes und vermittt::lndes Organ 
ihre guten Dienste zur Verfügung stellen. Diese 
werden einerseits darin bestehen, in bestimmten 
Fällen dem einzelnen deutlich zu machen, daß 
ihm kein Unrecht geschehen ist. In anderen Fäl­
len wird aber die Volks anwaltschaft Maßnahmen 
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der Verwaltungsbehörde veranlassen können, die 
-im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Mög­
lichkeiten auf eine Beseitigung oder Verringe­
rung bestehender Mißstände hinwirken.· 

Die Volksanwaltschaft hat darüber hinaus die 
'Möglichkeit, auf Grund der von ihr gemachten 
Erfahrungen den Bundes- und Landesgesetzgeber 
auf bestehende Mißstände hinzuweisen und ab­
helfende legislative Maßnahmen vorzuschlagen. 
Die VolksanwaItschaft soll somit auch gesetz­
geberische Maßnahmen anregen können, die zu 
einer Verbesserung bestehender Gesetze führen 
sollen. In die Gesetzgebungshoheit der gesetz­
gebenden Körperschaft des' Bundes und der 
Länder wird dadurch in keiner Weise einge­
griffen werden, weil es sich nur um Anregungen 
der Volksanwaltschaft handeln kann. Anderer­
seits werden der Volksanwaltschaft voraussicht­
lich wertvolle Erfahrungswerte 'zur Verfügung 
stehen, deren Einbeziehung in die überlegungen 
bei der Abfassung von Gesetzen nützlich sein 
können. 

Eine weitere Funktion der Volksanwaltschaft 
ist auch darin zu erblicken, daß sie der parla­
mentarischen Kontrolle der Vollziehung Hilfs~ 
stellung bieten kann. Dadurch, daß die Volks­
llnwaltschaft dem Nationalrat und. den Land­
tagen die von ihr gewonnenen Erfahrungen aus 
.der Verwaltungspraxis mitteilt, haben die parla­
mentarischen Kontrollorgane bessere Möglich­
keiten, ihre Kontrollfunktion in wirksamer Weise 
auszuüben. 

IV. 

Von besonderer Bedeutung ist die Frage, was 
die Volksanwaltschaft in einem konkreten Fall 
.tun kann. Der Entwurf sieht drei Möglichkeiten 
vor, wie die Volksanwaltschaft eingreifen kann. 
Zunächst kann die Volksanwaltschaft Empfeh­
lungen an die zuständigen obersten Organe der 
Vollziehung richten. Diese Empfehlungen können 
sich sowohl auf die künftige Vorgangsweise in 
bestimmten Verwaltungsangelegenheiten bezie­
hen als auch Vorschläge machen, wie im konkre~ 
ten Fall dem Beschwerdeführer geholfen werden 
könnte. Beispielsweise sei auf die Anwendung 
der gesetzlich vorgesehenen Aufsichtsmittel o'der 
sonstiger etwa im § 68 des Allgemeinen Ver­
waltungsverfahrensgesetzes 1950 vorgesehenen 
verfahrensrechtlichen Maßnahmen hingewiesen. 
Die Empfehlungen können somit entweder 
generelle, sich auf die Verwaltung in einem be­
stimmten Bereich allgemein beziehende Empfeh­
lungen sein, oder aber konkrete, die zur Lösung 
eines bestimmten Beschwerdefalles beitragen. 

Als weitere Maßnahme steht der Volksanwalt­
schaft die Berichterstattung an den Nationalrat 
oder die Landtage zu. Auch diese Berichte kön­
nen sich sowohl auf einen konkreten Einzelfall 
beziehen als auch einen allgemeinen Tätigkeits:. 

bericht darstellen.' Damit soll der parlamenta­
rische KontroIlrriechanismus in Gang gesetzt wer­
den, um eine ordnungsgemäße und gesetzmäßige 
Verwaltung sicherzustellen. 

Schließlich kann sich die Volksanwaltschaft 
auch an die öffentlichkeit wenden. Es ist gerade 
dieses Mittel, das der Volksanwaltschaft zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben eingeräumt werden 
soll, das in seiner Wirksamkeit nicht zu unter­
schätzen' ist. Es steht zu erwarten, daß sich die 
Volksanwaltschaft zu einem' "Gewissender 
öffentlichen Verwaltung" entwickeln wird. Die 
Kontrolle der öffentlichen Verwaltung durch die 
öffentliche Meinung wird dadurch entscheidend 
verstärkt werden.' Aus diesem" Grund soll .auch 
die Volksanwaltschaft vor dem sonst geltenden 
Grundsatz' der Amtsverschwiegenheit teilweise 
ausgenommen werden. Allerdings wird die Volks­
anwaltschaft, wenn sie sich an die öffentlichkeit 
wendet, die Interessen der Einzelnen - und zwar 
sowohl des möglichen Beschwerdeführers als auch 
des betroffenen Verwaltungsorgans - möglichst 
zu schonen haben. Darin kann kein Nachteil er­
blickt werden, da es nicht so sehr auf die Ver­
öffentlichung der Einzelheiten in einem konkre­
ten Fall ankommt, sondern auf das Aufzeigen 
eines· Mißstandes in einem bestimmten Verwal­
tungsbereich ganz allgemein. Es kann davon aus:­
gegangen werden, daß damit allein die beab­
sichtigte Wirkung erzielt wird. 

V. 
Der vorliegende Entwurf enthält im Vergleich 

zur seinerzeitigen Regierungsvorlage, die dem 
Nationalrat in der XIII. GP vorlag, zwei wei­
tere wesentliche Änderungen. 

1. In die Zuständigkeit der Volksanwaltschaft 
soll sowohl die Bundes- als auch die Landesver­
waltung einbezogen werden. In der Diskussion, 
die bisher über die Einführung einer Volks an­
waltschaft geführt wurde, wurde vielfach ver­
langt, die Landesverwaltung in den Prüfungsbe­
reich der Volksanwaltschaft einzubeziehen. In der 
Debatte des Nationalrates am 15. Mai 1975 hat 
der Abgeordnete Kor e n zu dieser Frage ausge­
führt: "Die Einschränkung der Prüfungsbefug­
nisse auf den Bereich der Bundesverwaltung 
selbst stellt jedenfalls eine Einschränkung dar, 
die mit dieser grundlegenden Reform des. 
Rechtsschutzsystems nicht notwendigerweise ver­
bunden sein sollte." (Stenographisches Protokoll 
der 145. Sitzung des Nationalrates am 15. Mai 
1975, XIII. GP, S. 13990.) Der vorliegende 
Entwurf folgt diesen überlegungen. So wie der 
Rechnungshof ein Organ des Nationalrates und 
der Landtage ist, so soll auch die Volksanwalt­
schaft sowohl die Beschwerden gegen die Bun­
desverwaltung als auch gegen die Landesyer­
waltung prüfen. Der Umstand, daß . die 
Volksanwaltschaft keine Rechtsschutzinstitution 
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sein soll und weisungsfrei sein wird, läßt es als 
~erechtfertigt erscheinen, die Zuständigkeit der 
Volksanwaltschaft auch auf die Landesverwal­
tung auszudehnen. Es handelt sich dabei nicht 
um einen Eingriff der Bundesverwaltung in den 
Bereich der Landesverwaltung, sondern lediglich 
um ein dem Bund und den Ländern gemein­
sames Organ, das Beschwerden entgegenzuneh­
men und zu prüfen hat. Insofern ist die Volks­
anwaltschaft auch mit den Gerichtshöfen des 
öffentlichen Rechts vergleichbar. 

2. Eine zweite wesentliche }i.nderung im Ver­
gleich zur seinerzeitigen Regierungsvorlage über 
die Volksanwaltschaft besteht in einer Einschrän­
kung der Zuständigkeiten der Volksanwalt­
schaft. Die Volksanwaltschaft soll nämlich nach 
dem vorliegenden Entwurf keine Anfragen 
beantworten und keine Rechtsauskünfte erteilen 
können. Damit nimmt der vorliegende Entwurf 
auf den Umstand Rücksicht, daß für die Rechts­
beratung von Personen eine eigene Berufsgruppe 

. besteht, die auch weiterhin diese Aufgabe wird 
erfüllen können, sodaß es in dieser Hinsicht 
einer Volksanwaltschaft nicht bedarf. Auch An­
fragen aus der Bevölkerung soll die Volksan­
waltschaft grundsätzlich nicht behandeln: Es 
wird als hinreichend angesehen, daß bei den 
Behörden ohne weiteres die gewünschten Aus­
künfte eingeholt werden können; Jedenfalls 
wäre es schon aus verwaltUJ;J.gsökonomischen 
Gründen' besser, bei den Unterbehörden 
gegebenenfalls eigene Auskunftsstellen einzurich­
ten, als ein zentrales Organ zu schaffen, an das 
Anfragen gerichtet werden können. Der vor~ 
liegend'e Entwurf geht somit davon aus, daß 
die Beantwortung von Anfragen und die Ertei­
lung von Rechtsauskünften zweckmäßigerweise 
nicht der Volksanwaltschaft übertragen wer­
den soll, brächte dies doch nur eine Belastung 
der Volksanwaltschaft mit sich, die in keinem 
Verhältnis zu dem erzielbaren Nutzen stehen 
würde. Dies soll allerdings nicht heißen, daß die 
Volksanwaltschaft nicht an sie gerichtete Anfra­
gen beantworten kann, Die Verhältnisse liegen 
hier gleich wie bei anderen Behörden. Auch die 
Volksanwaltschaft wird daher ein solches Ser­
vice selbstverständlich erbringen, nur, eine 
besondere Kompetenz in dieser Hinsicht wird 
nicht als zweckmäßig erachtet. 

VI. 

Hinsichtlich der Organisation der Volksan­
waltschaft sieht auch der vorliegende Entwurf 
die Schaffung eines Kollegialorgans vor. In den 
bisherigen Diskussionen über die Volksanwalt­
schaft war die Frage der monokratischen oder 
kollegialen Gestaltung dieser neuen Institution 
heftig umstritten. Bereits in der seinerzeitigen 
Regierungsvorlage eines Bundesverfassungsgeset­
zes über die Einführung einer Volksanwaltschaft 

wurde die kollegiale Struktur der Volksanwalt­
schaft mit den folgenden überlegungen begrün­
det: "Es mag schon nicht leicht sein, eine Einzel­
person zu finden, von deren Unabhängigkeit alle 
maßgebenden politischen Kräfte überz,eugt sind. 
Wird aber gleichwohl eine solche Persönlichkeit 
gefunden, besteht die große Gefahr, es könne 
sich um eine Person handeln, deren Tätigkeit 
voraussichtlich der erforderlichen Durchschlags­
kraft entbehren wird. Im übrigen vermag die 
Bundesregierung nicht einzusehen, warum die' 
in der Literatur (vgl. insbesondere Adolf 
M e r k 1, Allgemeines Verwaltungs recht, 1927, 
S. 330) immer wieder hervorgehobenen Vor­
teile des Kollegialsystems nicht auch für die­
Volksanwaltschaft gelten sollten." 

Diese überlegungen haben nach wie vor ihre 
Gültigkeit, weshalb keine Notwendigkeit gese-­
hen wurde, von der kollegialen Struktur der­
Volksanwaltschaft im vorliegenden Entwurf ab­
zurück;en. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Im Aufbau der ergänzenden Bestimmungen 
im Bundes-Verfassungs gesetz folgt der Entwurf 
den Vorbildern im sechsten Hauptstück. Ebenso 
wie bei den Gerichtshöfen des öffentlichen 
Rechtes die verfassungsrechtlichen Bestimmun­
gen zunächst von den Zuständigkeiten handeln 
und erst dann die Organisation behandeln, so­
soll auch bei der Volksanwaltschaft zunächst 
deren Zuständigkeit und anschließend die 
Organisation geregelt werden. Im einzelnen ist 
zu bemerken: 

Zu Art. 148 a: 

Im Abs. 1 ist das jedermann zustehende 
Beschwerderecht vor der Volksanwaltschaft fest­
gehalten. Es handelt sich dabei um ein subjek­
tives öffentliches Recht, vergleichbar dem 
Beschwerderecht vor den Gerichtshöfen des 
öffentlichen Rechts. Hervorzuheben ist, daß 
dieses Beschwerderecht jedermann zustehen soll,. 
somit nicht nur österreichern sondern auch 
Ausländern. 

Die Beschwerden müssen-sich nicht auf eine: 
Rechtsverletzung beziehen. Ganz allgemein wird: 
als Gegenstand einer Beschwerde vielmehr die 
Umschreibung "behaupteter Mißstand in der 
Verwaltung" gebraucht. Die Heschwerde kann 
sich daher auf eine Rechtsverletzung beziehen, 
muß es aber nicht. Es wurde bereits im allge­
meinen Teil der Erläuterungen darauf hinge­
wiesen, daß sich das Empfinden, von der Ver­
waltung ungerecht behandelt worden zu sein,. 
nicht nur an ein Verwaltungshandeln knüpft, 
in dem über subjektive Rechte des Beschwerde­
führers abgesprochen wurde. Um eben auCh diese­
anderen Bereiche abzudecken, in denen eine Per­
son sich für ungerecht behandelt fühlt, wurde 
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dieser umfassende Ausdruck verwendet. Alle 
Aspekte des Verwaltungshandelns können dem­
gemäß Gegenstand einer Beschwerde vor der 
Volksanwaltschaft sein. 

Der mit der Errichtung der Volksanwaltschaft 
neu eingeführte Verwaltungskontrollmechanis­
mus soll aber nicht nach dem Satz: Wo kein 
Kläger ist, ist auch kein Richter, vorgehen.Des­
halb sieht der Entwurf vor, daß die Volks­
anwaltschaft auch von Amts wegen Mißstände 
in der Verwaltung aufgreifen und prüfen kann. 
Damit soll der Volksanwaltschaft insbesondere 
die Möglirukeit verschafft werden, aus Anlaß 
konkreter Beschwerden das Verwaltungshandeln 
über den Umfang hinaus zu prüfen, der für die 
Erledigung dieser konkreten Beschwerde erfor­
derliru wäre. Erst durch die Zulässigkeit amts­
wegiger Kontrollen der Verwaltung durch die 
Volks anwaltschaft kann von einem umfassenden 
Kontrollsystem gesprochen werden. 

In sarulicher Hinsicht ist das Prüfungsrecht 
der Volksanwaltschaft auf Mißstände in der 
Verwaltung beschränkt. Damit unterliegt der 
gesamte Bereich der Gerichtsbarkeit nicht der 
überprüfung durch die Volksanwaltschaft. Diese 
Einschränkung wurde in der bisherigen Dis­
kussion über die Einführung einer Volksanwalt­
schaft teilweise kritisiert. Dennoru wurde im 
vorliegenden Entwurf auf eine Ausdehnung der 
Prüfungszuständigkeit der Volksanwaltschaft auf 
die Gerichtsbarkeit verzichtet. Dies hat seinen 
Grund vor allem darin, auch nur den Anschein 
eines Eingriffes in die Unabhängigkeit der 
Rechtsprechung zu vermeiden. 

Hinsichtlich der Verwaltung umfaßt die 
Prüfungsbefugriis der Volks anwaltschaft sowohl 
die Bundes-, Landes- als auch die Gemeinde­
verwaltung. Unter diesem Aspekt betrachtet 
geht der Aufgabenbereich der Volksanwaltschaft 
beträchtlich über jenen hinaus, der in der seiner­
zeitigen Regierungsvorlage der Volksanwalt­
schaft zugemessen war. Wenn in diesem Zu­
sammenhang von Verwaltung gesprochen wird, 
so ist darunter sowohl die Hoheits- als auch die 
sogenannte Privatwirtschaftsverwaltung zu ver­
stehen. Dies'er Umfang des hier verwendeten 
Verwaltungsbegriffes wird dadurch zum Aus­
druck gebracht, daß die Verwaltung "ungeachtet 
der Art ihrer Besorgung" der Prüfung der 
Volksanwaltsruaft unterworfen wird. Keiner 
be~onderen Hervorhebung bedarf es, daß auch 
die Selbstverwaltung, soweit sie echte staatliche, 
also vom Bund oder den Ländern abgdeitete 
Verwaltung ist, dem hier verwendeten Verwal­
tungsbegriff zu unterstellen ist. 

Wie bereits im allgemeinen Teil der Erläute­
rungen ausgeführt, soll die Volksanwaltschaft 
nicht die Funktion einer Rechtsschutzeinrichtung 
im technisch-juristischen Sinn ausüben. Vielmehr 
soll jedermann mit den ihm zur Verfügung 
stehenden Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen 

seine Rechtsansprürue durchzusetzen versuchen. 
Insofern betrachtet kommt das Beschwerderecht 
bei der Volksanwaltschaft erst als subsidiäres 
Mittel in Frage. Der damit umschriebene 
Gedankengang kommt im 'Vext des Art. 148 a 
Abs. 1 dadurch zum Ausdruck, daß das Be­
schwerderecht dahingehend' eingeschränkt ist, 
daß nur dann eine Beschwerde erhoben werden 
kann, wenn der Mißstand mit einem Rechts­
mittel nicht oder nicht mehr bekämpft werden 
kann. Sofern es überhaupt ein Rerutsmittel 
gegen den bekämpften Mißstand, gibt, ist das 
Beschwerderecht subsidiär. Gibt es kein Rechts­
mittel, um gegen einen Mißstand vorzugehen, 
so kommt allein eine Beschwerde bei der Volks­
anwaltschaft in Betracht. Mit dieser Fassung 
des Entwurfes soll sichergestellt werden, daß 
nirut während eines laufenden Verwaltungsver­
fahrens durch die Volksanwaltschaft in dieses 
eingegriffen wird und der Fortgang des Ver­
fahrens dadurch nicht verzögert wird. 

Der Begriff "Rechtsmittel" muß in diesem 
Zusammenhang im weitesten Sinne verstanden 
werden. Er umfaßt nicht mir die nach den 
versruiedenen Verfahrensgesetzen der Verwal­
tung gebräuchlichen Rechtsmittel, sondern auch 
die Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof­
beschwerde, beispielsweise aber auch die Be­
schwerde vor der nach dem Wehrgesetz einge­
richteten Beschwerdekommission in mlIitärischen 
Angelegenheiten. Die Zielsetzung besteht eben 
darin, daß siru ein Beschwerdeführer, der sich 
beispielsweise durch einen verwaltungsbehörd­
lichen Bescheid in seinen verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Rechten verletzt erachtet, an den 
Verfassungsgerichtshof mit seiner Bleschwerde 
wendet, nicht an die Volksanwaltschaft. 

Der Abs. 2 dieser Bestimmung stellt die 
Volksanwaltschaft in Ausübung ihres Amtes 
weisungsfrei. Darin kommt die Unabhängigkeit 
der Volksanwaltschaft von der Verwaltung zum 
Ausdruck. Im übrigen ist die Weisungsfreiheit 
als notwendige Voraussetzung für die wirksame 
Ausübung ihrer Kontrolltätigkeit anzusehen.' 

Zu Art. 148 b: 

Im Abs. 1 dieser Bestimmung wird 
umschrieben, was die Volksanwaltschaft mit den 
bei ihr einlangenden Beschwerden zu tun hat. 
Die erste Aufgabe der Volksanwaltschaft besteht 
darin, daß sie die Berechtigung der bei ihr ein­
gebrachten Beschwerde prüft. Diese Prüfung hat 
zunächst in der Ermittlung des maßgebenden 
Sachverhaltes und gegebenenfalls in der Klar­
stellung der Rechtslage zu bestehen. Auf der 
Basis dieser Feststellungen hat die Volksanwalt­
schaft sodann zu entscheiden, ob ein Mißstand 
im Sinne des Art. 148 a vorliegt. , 

Stellt die Volksanwaltschaft einen Mißstand 
fest, so hat sie im Sinne des Art. 148 c (siehe die 
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Erläuterungen zu dieser Bestimmung) die ihr dabei um drei Maßnahmen,· die der Volks an­
geeignet erscheinenden Veranlassungen zu tref- waltschaft zur Verfügung stehen. Es ist dabei 
fen. nicht ausgeschlossen, daß in ein und demselben 

Stellt die Volksanwaltschaft dagegen fest, daß 
im konkreten Fall kein Mißstand vorliegt, so hat 
sie dies dem Beschwerdeführer ebenso mitzu­
teilen wie von ihr festgestellte Mißstände. Es 
ist jedenfalls Gr:undsatz für die Tätigkeit der 
Volksanwaltschaft, daß sie in jedem Falle dem 
Beschwerdeführer die Ergebnisse ihrer sachver­
haltsmäßigen und gegebenenfalls rechtlichen 
Prüfung mitteilt. Die rechtiipolitische Bedeutung 
dieser Bestimmung liegt darin, daß sie verhin­
dern soll, daß bei den BesChwerdeführern der 
Eindruck entsteht, daß seiner Beschwerde nicht 
nachgegangen werde. 

Der Abs. 2 dieser Bestimmung enthält jene 
Voraussetzungen, die es der Volks anwaltschaft 
erlauben, eine gründliche Prüfung der Beschwer­
den vorzunehmen. Diese Mittel sind neben 
einem umfasseriden Recht auf Akteneinsicht das 
Recht, Auskünfte einzuholen und Auskunfts­
personen zu hören. Für die sachgerechte Erledi­
gung der Beschwerden und die Ausübung einer 
wirksamen Kontrolle ist eine solche umfassende 
Akteneinsicht im besonderen von entscheiden­
der Bedeutung. Die Volksanwaltschaft soll in 
die Lage versetzt werden, den konkr,eten Be­
schwerdefall nicht nur aus der Sicht des 
Beschwerdeführers zusehen, sondern auch die 
Erwägungen der Verwaltungsbehörden berück­
sichtigen zu können. 

Der im Entwurf vorgesehenen umfassenden 
Akteneinsicht ,entspricht es, wenn sich die Aus­
kunftspersonen gegenüber der Volks anwaltschaft 
nicht auf eine gesetzlich festgelegte Verschwie­
geriheitspflicht berufen können. Die vorgeschla-

. gene Regelung geht dabei von dem Gesichts­
punkt aus, daß eine wirksame Kontrolle durch 
die Volksanwaltschaft ohne eine umfassende 
Kenntnis der tatsächlichen Vorgänge nicht mög­
lich ist. Deshalb soU die Möglichkeit der Volks­
anwaltschaft, den Sachverhalt zu ermitteln, in 
keiner Weise beschränkt werden. 

Es ist aber schon hier darauf hinzuweisen, 
daß dies nicht bedeutet, daß die Volksanwalt­
schaft befugt ist, je~e Umstände eines konkreten 
Falles, die nach gesetzlichen Vorschriften der 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen, gegenüber 
dem Beschwerdeführer oder gegenüber der 
öffentlichkeit zu eröffnen. Auf die Erläute­
rungen zu Art. 148 c Abs. 4 wird hinge-
WIesen. 

Zu Art. 148 c: 

In diesem Artikel werden jene Maßnahmen 
genannt, mit denen die Volksanwaltschaft gegen 
von ihr erkannte Mißstände in der Verwaltung 
vorgehen kann. Wie bereits im allgemeinen Teil 
der Erläuterungen ausgeführt, handelt es sich 

konkreten Fall von allen drei Maßnahmen 
Gebrauch gemacht wird. Wie im einzelnen Fall 
von der Volksanwaltschaftvorgegangen wird, 
soll zweckmäßigerweise dieser überlassen bleiben~ 
Vorschriften zu dieser Frage wurden daher 
un ter lassen. 

Der Abs. 1 dieser. Bestimmung regelt die 
Möglichkeit der Volksanwaltschaft, den .zustän­
digen obersten Organen der Vollziehung 
Empfehlungen für die in einem bestimmten 
Fall zu treffenden. Maßnahmen zu' erteilen. Der 
Grundgedanke dieser Regelung besteht darin, 
daß die Volksanwaltschaft Kontrolle ausüben 
soll und daher nicht etwa an Stelle der zustän­
digen Verwaltungsbehörde . selbst die von ihr 
als' zweckmäßig erkannten Maßnahmen zu 
setzen hat. Die Verantwortlichkeit der obersten 
Organe der VoUziehung, wie sie derzeit im Bun­
des-Verfassungsgesetz festgelegt ist,' soll daher in 
keiner Weise durchbrochen werden. 

Worin die Empfehlungen, die die Volks an­
waltschaft erteilt, bestehen, hängt vom konkre­
ten Fall ab und ist deshalb einer generellen 
Regelung nicht zugänglich.' Sie kann etwa die 
Ausübung des Aufsichtsrechtes oder verfahrens­
rechtliche Maßnahmen nach § 68 des Allgemei­
nen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950 anre­
gen oder in der Empfehlung, für gleichgelagerte 
Fälle eine Weisung für die künftige Bearbeitung 
zu erlassen u. ä., bestehen. 

Ob und inwieweit das angesprochene oberste 
Organ der Vollziehung dieser Empfehlung ent­
spricht, hängt von diesem selbst ab. Es unterliegt 
in dieser Hinsicht der politischen Kontrolle der 
zuständigen parlamentarischen Körperschaft. 
Hervorzuheben ist aber, daß eine Empfehlung 
der Volksanwaltschaft nicht die gemäß Art. 18 
Abs. 1 B-VG erforderliche gesetzliche Basis für 
eine Maßnahme der betreffenden obersten Or­
gane ersetzen kann. Deshalb kann einer Empfeh­
lung der Volksanwaltschaft auch jedenfalls nur 
insoweit entsprochen werden, als deren Verwirk­
lichung mit der' bestehenden Gesetzeslage in Ein­
klang steht. 

Die Abs. 2 und 3 sehen eine Berichts­
pflicht der Volksanwaltschaft vor. Die vorge­
schlagene Regelung unterscheidet zwischen den 

. ständigen jährlichen Berichten an den National­
rat und die Landtage und den Berichten, die 
auf Grund eines konkreten Falles gesondert 
erstattet werden. Die jährlichen Tätigkeitsbe­
richte der Volksanwaltschaft werden vom Natio­
nalrat und den Landtagen analog zu den Tätig­
keitsberichten des Rechnungshofes zu behandeln 
sem. 

Wesentlich ist, daß in den Berichten, insbe­
sondere aber im jährlichen Tätigkeitsbericht; die 
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Volksanwaltschaft auch Vorschläge zur Beseiti­
gung der von ihr festgestellten Mißstände in 
der Verwaltung machen soll. Es wird sich dabei 
insbesondere um legislative Vorschläge handeln. 
Auf Grund der von der Volksanwaltschaft zu 
erwartenden Erfahrungen könnte diese Berichts­
pflicht für die gesetzgebende Tätigkeit des Na­
tionalrates und der Landtage von erheblicher 
Bedeutung sein. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß mit 
den Ausdrücken "Verwaltung des Bundes" in 
Abs. 2 und "Verwaltung der Länder" (Abs. 3) 
jeweils auch die Gemeindeverwaltung nach ihrer 
funktionellen Zuordnung zu verstehen ist. Die 
Gemeindeverwaltung ist nämlich sowohl im 
Bereiche des eigenen als auch des übertragenen 
Wirkungsbereiches eine vom Bund oder dem 
Land abgeleitete Verwaltung. Demgemäß wird 
in den Angelegenheiten des eigenen und über­
tragenen Wirkungsbereiches der Gemeinde, so­
weit sie vom Land stammt, dem Landtag, 
soweit sie aber vom Bund abgeleitet ist, dem 
Nationalrat zu berichten sein. Gleiches gilt ana­
log hinsichtlich der anderen Selbstverwaltungs­
körper, soweit es deren übertragenen Wirkungs-
bereich betrifft. ' , 

Der Abs. 4, der vorgeschlagenen 'Regelung 
enthält die dritte 'und letzte Maßnahme, die der 
Volks anwaltschaft zur Bekämpfung von Miß­
ständen in der Verwaltung in die Hände gegeben 
werden soll. Es ist dies der Appell an die 
öffentlichkeit. Die Mobilisierung der öffentli­
chen Meinung ist zweifellos ein sehr wirksames 
Mittel der Volksanwaltschaft,um einen festge­
stellten Mißstand zu beseitigen. In welcher Form 
ein solcher Mißstand an die öffentlichkeit 
gebracht werden kann, bleibt 'der Volksanwalt­
schaft ,überlassen. Es ist etwa anPressekon­
ferenzim, Fernsehinterviews u. dgl.' zu denken. 
Die Gefahr, die bei einer solchen Mobilisierung 
der öffentlichen Meinung nicht zu verkennen ist, 
ist die, daß die beteiligten Personen - sowohl 
die Verwaltungsbeamten als auch der ein­
zelne - in die dadurch ausgelöste Diskussion 
einbezogen werden können. Dies ist grundsätz­
lich ,zu vermeiden. Es geht nämlich nicht darum, 
eine bestimmte Person als schuldig hin~ustellen 
oder in deren Privatsphärein anderer Weise 
einzugreifen, sondern darum, einen besonderen 
Mißstand in der Verwaltung auszuräumen. 

Der erwähnten Gefahr soll nun dadurch 
vorgebeugt' werden, daß die Einzelheiten des 
Falles nur in beschränktem Maße veröffentlicht 
werden sollen. Es geht auch gar nicht um die 
Einzelheiten, sondern um das Grundsätzliche in 
dem bestimmten Fall. Deshalb kann es nicht 
entscheidend sein, welcher Verwaltungsbeanite 
an der Angelegenheit beteiligt war und welche 
Privatpersonen in sie' verwickelt sind; Eine 
zweite Sicherung besteht darin, daß bei solchen 

Veröffentlichungen auf den Schutz der Privat"" 
sphäre von Personen - auch hier wi,eder den 
Beschwerdeführer und andere beteiligte Perso­
nen einschließlich der Verwaltungsbeamten ein­
begriffen - Rücksicht zu nehmen ist. Diese 
Beschränkungen führen keineswegs zu einer 
Verminderung des Kontrollwertes der Ver­
öffentlichung, sie stehen vielmehr im Zusam­
menhang mit dem unbedingt zu gewährleisten­
den Schutz des Einzelnen. 

Der Abs. 5 schließlich enthält - vergleichbar 
mit den Regelungen über die Tätigkeitsberichte 
des Rechnungshofes - eine Bestimmung, die 
dem Grundsatz "audiatur et altera pars" ent­
spricht. Die zuständigen obersten Organe der 
Vollziehung sollen die Möglichkeit haben, sich 
gegen den Vorwurf, in ihren Verwaltungsbe­
reichen bestünden Mißstände, wehren zu können. 
Dadurch wird eine ausgewogene Fassung der 
Berichte erreicht und, können auch die Stellung­
nahmen dieser obersten Organe der Vollziehung 
in den Berichten verwertet werden. 

Zu Art. 148 d: 

'In diesem Artikel wird die Organisation der 
Volksanwaltschaft behandelt. Wie bereits im all­
gemeinen Teil der Erläuterungen ausgeführt, 
wird die kollegiale Struktur derVolksanwalt­
schaft beibehalten. 

Die Amtsperiode wird mit fünf Jahren 50, 

angesetzt, daß in der Regel die Neubestel­
lung der Volksanwaltschaft nicht an den un­
mittelbaren Beginn einer Gesetzgebungsperiode 
des Nationalrates oder Landtages fallen wird. 

Analog zum Rechnungshof wird vorgesehen, 
die Mitglieder der Voiksanwaltschaft vom 
Nationalrat 'zu bestellen. Obwohl der Rech­
nungshof ein Organ des Nationalrates, aber auch 
ein solches der Landtage ist, obliegt die Bestel­
lung des Präsidenten und des Vizepräsidenten 
gemäß Art. 122 Abs. 4 B-VG dem National­
rat; der diese Organe auf Vorschlag des Haupt­
ausschusses des Nationalrates wählt. Die Vor­
gangsweise bei der Bestellung der Mitglieder der 
Volksanwaltschaft wurde teilweise dieser Rege­
lung des Art. 122 Abs. 4 B-VG nachgebil-
det. ' 
" Es wurde im allgemeinen Teil der Erläuterun­

gen' bereits darauf hingewiesen, daß es für das 
wirksame Tätigwerdeu' der Volksanwaltschaft 
entscheidend darauf ankommt, daß deren Mit­
glieder das Vertrauen aller wesentlichen politi­
schen Kräfte besitzen. Dies,er Erwägung folgend 
wurde vorgesehen, daß alle im Hauptausschliß 
des Nationalrates vertretenen Parteien einen 
Dreiervorschlag für je ein Mitglied der Volks­
anwaltschaft zu erstatten haben. ,Durch den Um­
stand, daß je eine Person aus jedem dieser 
Dreiervorschläge gewählt werden muß,' wird 
einerseits sichergestellt, daß Kandidaten aller im 
Hauptausschuß vertretenen Parteien zum Zuge 
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kommen, andererseits aber verhindert, daß 
allein die vorschlags berechtigte Partei die 
betreffende Person bestimmt. Denn die Auswahl 
der Person aus dem vorgelegten Dreiervorschlag 
trifft der Nationalrat, der die Mitglieder der 
Volksanwaltschaft zu wählen hat. 

Der Beschlußfassung des Nationalrates wird 
es auch obliegen, aus dem Kreis der so 
gewählten Mitglieder der Volksanwaltsmaft den 
Vorsitzenden zu bestimmen. 

Für die persönliche Qualifikation der Mit­
glieder der Volksanwaltschaft wurden keine 
besonderen Bestimmungen aufgenommen. Ins­
besondere wurde angesichts des geänderten Auf­
gabenkreises der Volksanwaltschaft darauf ver­
zichtet, eine juristische Vorbildung ihrer Mit­
glieder zu verlangen. Die vorgeschlagenen 
Bestimmungen über die Bestellung der Mit­
glieder der Volksanwaltschaft sollen deshalb auch 
im Hinblick auf die besondere Qualifikation der 
Mitglieder der Volksanwaltsmafi: eine sachge­
rechte Lösung ermöglichen. 

Der Abs. 3 sieht zunächst vor, daß eine Wie­
derwahl von Mitgliedern der Volks anwalt­
schaft nur beschränkt zulässig sein' soll. Die 
Amtsperiode wird entsprechend dieser Bestim­
mung im Höchstfall zehn Jahre betragen. 
Dadurch soll sichergestellt werden, daß die 
Volksanwaltschaft infolge ihrer langjährigen 
unveränderten personellen Zusammensetzung 
nicht in ihrer Aktivität nachläßt. 

Im übrigen regelt der Abs. 3 dieser Bestim­
mung den Fall der Ergänzungswahlen, wenn 
ein Mitglied der Volksanwaltsmaft vorzeitig aus 
dem Amt smeidet. Diese Ergänzungswahl soll 
analog zur Wahl, wie sie im Abs. 2 geregelt 
ist, erfolgen. Hervorzuheben ist dabei, daß das 
in einer Ergänzungswahl bestellte Mitglied der 
Volksanwaltschaft nur für den Rest der Amts­
periode seines Vorgängers der Volksanwaltschaft 
angehören wird. 

Der Abs. 4 enthält eine Inkompatibilitäts­
bestimmung, die dem Art. 61 Abs. 1 B-VG 
nachgebildet ist. 

Zu Art. 148 e: 

Es wird sich nicht vermeiden lassen, der 
Volksanwaltsmaft einen Apparat beizugeben, 
der, bürokratisch organisiert, die erforderliche 
Unterstützung der Volksanwaltschaft angedeihen 
läßt. Die Personal:angelegenheiten der Bedienste­
ten der Kanzlei der Volksanwaltschaft sollen dem 
Vorsitzenden der Volksanwaltschaft unterstehen. 
Eine solche Regelung ist smon deshalb not­
wendig, weil die Volksanwaltsmaft keinem 
anderen Staatsorgan zugeordnet ist. 

Der Umfang des für die Kanzlei der Volks­
anwaltschaft erforderlichen Personals wird sich 
nach der Anzahl der zu behandelnden Ange­
legenheiten rimten. Eine Schätzung für öster-

reich ist mangels jeglicher Erfahrung nicht 
möglich. Dennoch kann die folgende Tabelle, 
die dem "Bericht des Beauftragten in Beschwer­
desachen für die Stadt Zürim", 1974, entnom­
men ist, einen Hinweis geben, insbesondere hin­
sichtlich des zu erwartenden Personalbedarfes: 

Tabelle 

Entstehungs~ 
Ein- Personal 

wohner Zahl ~er (einschließ-
Land jahr der (in MiI- Geschafts- lieh Om-

Institutionen lionen), stUcke hudsman) 

Schweden 
(für 1971) 1809 8'12 3531 53 

Dänemark 
(für 1971) 1955 4'96 1275 17 

Kanadische 
Provinzen: 

Alberta 
(für 1972) 1967 1'63 815 15 

Nuov. Brunswick 
(für 1972) .... 1967 0'63 280 2 

Nuov.Ecosse 
(für 1972) 1970 077 267 4 

Manitoba 
(für 1972) 1970 0'98 487 4 

Quebec 
(für 1972) 1969 6'03 5758 22 

Zürich 
(für 1974) 1971 0'40 346 3 

Als realistische Vergleichländer - hinsichtlich 
der Einwohnerzahl - könnten Schweden und 
die Provinz Quebec herangezogen werden. Auf 
dieser Basis betrachtet_ und unter Einbeziehung 
des Umstandes, daß in österreich eine ausgebaute 
Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit be­
steht, wird man mit ungefähr einem Personal­
stand zwischen 30 und 40 Bediensteten in der 
Kanzlei der Volksanwaltschaft rechnen müssen. 

Der Abs. 2 sieht lediglich vor, daß sich die 
Volksanwaltschaft ihre Geschäftsordnung selbst 
zu geben hat. Es handelt sich dabei um eine 
Verordnung. Nähere Regelungen sind in dem 
Bundesgesetz über die Organisation und das Ver­
fahren der Volksanwaltschaft vorzusehen. 

.zu Art. 148 f: 

. Die verfassungsrechtlichen Bestimmungen be­
dürfen noch einiger geringfügiger Ausführungs­
bestimmungen, die in einem eigenen Bundes­
gesetz erlassen werden sollen. Dieser Artikel ent­
hält die entsprechende Ermächtigung. 
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Zu Art. 11 

Es ist zweckmäßig, im Falle der Beschlußfassung 
über den vorliegenden Entwurf, diese Bestim­
mungen zum Jahresanfang in Kraft zu setzen 
und gleichzeitig eine gewisse Legisvakanz vorzu­
sehen, innerhalb der die notwendigen Vorberei­
tungen zur Durchführung dieses Bundesverfas­
sungsgesetzes getroffen werden können. 

Dennoch soll aber, um die rechtzeitige Auf­
nahme der Amtstätigkeit der Volks anwaltschaft 
Zu gewährleisten und das Durchführungsgesetz 
erlassen zu können, die entsprechende Ermächti­
gungsbestimmung des Art. 148 f B-VG in der 

. Fassung des vorliegenden Entwurfes bereits mit 
der Beschlußfassung des Nationalrates über diesen 
Entwurf in Kraft treten. Diese Bestimmung dient 

der verfassungsgesetzlichen Absicherung dafür, 
daß die Beschlußfassung über diesen Entwurf 
eines Bundesverfassungsgesetzes und ·über das 
Durchführungsgesetz gleichzeitig im Nationalrat 
erfolgen kann. Derselben Zielsetzung dient der 
Abs. 2 des Art. H. 

Ebenfalls der Gewährleistung der rechtzeitigen 
Aufnahme der Amtstätigkeit der VolksanwaJt­
schaft dient schließlich auch der Abs. 3 des Art. H. 
Durch ihn wird ermöglicht, daß die künftigen 
Mitglieder der Volksanwaltschaft schon vor dem 
Inkrafttreten des beabsichtigten Bundesverfas­
sungsgesetzes gewählt werden können. Damit 
wird sichergestellt, daß die Volks anwaltschaft un­
mittelbar mit dem Inkrafttreten dieses Bundes­
verfassungsgesetzes ihre Amtstätigkeit auf­
nehmen kann. 
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